
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

TO-Freigabe am: 02.03.2012 
BV-0042/2012 

öffentlich 
 
Amt: Eigenbetriebe  Datum: 02.03.2012 
Bearbeiter: Röhrig  Aktenzeichen:  
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Sozialausschuss 21.03.2012        

Ortschaftsrat Barleben 22.03.2012        

Ortschaftsrat Meitzen-
dorf 

27.03.2012        

Ortschaftsrat Ebendorf 10.04.2012        

Hauptausschuss 10.05.2012        

Gemeinderat 31.05.2012        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Neufassung der Benutzungssatzung für Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde 
Barleben 
 
Beschluss 
 
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Benutzungssatzung für Gemeinschaftsein-
richtungen der Gemeinde Barleben in der Fassung vom 24.02.2012. 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Mit der BV 09/2012 wurde die 1. Änderung zur Entgeltordnung für die Erhebung von Entgel-
ten in den Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Barleben beschlossen. Hier wurden 
folgende Räume ergänzt: 
 

1. großer Seminarraum Haus 3 
2. kleiner Seminarraum Haus 4 
3. Lehrküche Haus 4 
4. Bewegungsraum Haus 4 

 
Die bisher bestehende Benutzungssatzung für Gemeinschaftseinrichtungen vom 25.11.2010 
muss um diese Räume ebenfalls ergänzt werden.  
 
Weiterhin wird im Rahmen des Leaderprogramms das Ortsteilzentrum Lange Straße 2 in 
Meitzendorf ausgebaut. In dieser Einrichtung wird es künftig auch Räume geben, die zur 
Benutzung gemietet werden können. Aus diesem Grund wird empfohlen, das Ortsteilzentrum 
gleich in die Satzung mit aufzunehmen. 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
GO LSA, Hauptsatzung der Gemeinde Barleben 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
«100,00 €» 

 
 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 

 
Gesamtkosten der Maßnah-
men 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mitte-
labfluß/Kapitaldienst/Folgelas
ten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          Objektbe-
zogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüs-
se/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

    

     € 
 

     €      €                         €      € 

 
im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
 
      

 
 
Anlagen 
 



Entwurf der Benutzungssatzung für Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Barleben 
vom 24.02.2012 
 


